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§ 123 
Zwingende Ausschlussgründe 

§ 123 
Zwingende Ausschlussgründe 

 

(1) […] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des 
Absatzes 1 stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße 
nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. 

[…] 

(1) […] 

(1a) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an dem 
Vergabeverfahren aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass das 
Unternehmen oder eine ihr nach Absatz 3 zuzurechnende Person nach 

1.  § 324 des Strafgesetzbuchs (Gewässerverunreinigung), § 324a des 
Strafgesetzbuchs (Bodenverunreinigung), § 325 des Strafgesetzbuchs 
(Luftverunreinigung), § 325a des Strafgesetzbuchs (Verursachen von 
Lärm, Erschütterungen und nichtionisierenden Strahlen), § 326 des 
Strafgesetzbuchs (Unerlaubter Umgang mit Abfällen), § 327 des 
Strafgesetzbuchs (Unerlaubtes Betreiben von Anlagen), § 328 des 
Strafgesetzbuchs (Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und 
anderen gefährlichen Stoffen und Gütern) oder § 329 des 
Strafgesetzbuchs (Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete), 

2.  § 62 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 

3.  § 26 des Bundes-Bodenschutzgesetzes, 

4.  § 103 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

5.  § 69 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, 

6.  §§ 26, 27, 27a, 27 oder 27c des Chemikaliengesetzes, 

7.  § 69 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

8.  § 45 des Elektro- und Elektronikgesetzes, oder 

9.  § 29 des Batteriegesetzes 

10. § 6 Rezyklateinsatzgesetzes 

zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe 
von mehr als neunzig Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von 
wenigstens zweitausendfünfhundert EUR belegt worden sind 

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des 
Absatzes 1 oder 1a stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer 
Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. 

[…] 

 

§ 124 
Fakultative Ausschlussgründe 

§ 124 
Fakultative Ausschlussgründe 

 

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt 

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 

 



 

des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn 

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge 
nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche 
Verpflichtungen verstoßen hat, 
 

2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des 
Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren 
beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens 
mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren 
der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 

[…] 

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes und § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unberührt. 

Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn 

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich 
gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen oder 
sonstige, nicht in § 123 Abs. 1a genannte, umweltrechtliche 
Verpflichtungen verstoßen hat, 

2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des 
Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren 
beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens 
mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der 
Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 

[…] 

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes, und § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2959) 
bleiben unberührt. 


